
Wichtige Hinweise für die Veräußerung von Kraftfahrzeugen: 
 
 
Anders als im bürgerlichen Recht (BGB), das für die Veräußerung einer beweglichen Sache keine 
Formvorschriften kennt (ein Kaufvertrag kann auch mündlich geschlossen werden), normiert die 
Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) eine schriftliche Anzeigepflicht. 
 
Die Veräußerung nach der FZV beinhaltet nicht nur den Verkauf, auch die Schenkung, Überlas-
sung, Vermietung aber auch Halteränderung z.B. aufgrund von Leasingverträgen fallen darunter. 
 
Wird ein Kraftfahrzeug veräußert, so hat der bisherige Halter oder Eigentümer dies der Zulas-
sungsbehörde gem. § 13 Abs. 4 FZV unverzüglich anzuzeigen und der Anzeige eine Empfangs-
bestätigung beizufügen. 
 
Maßgebend ist nicht der Tag der Übergabe des Fahrzeugs, sondern der Eingang der Anzeige bei 
der Zulassungsbehörde. 
 
Die Mitteilung muss das Kennzeichen des Fahrzeugs, Name, Vorname und vollständige An-
schrift des Erwerbers sowie die Empfangsbestätigung über die Zulassungsbescheinigung und 
die Kennzeichenschilder enthalten. 
 
Die Veräußerungsanzeige dient der Zulassungsbehörde zur Überwachung der Umschreibung, ggf. 
kann der neue Halter zur Umschreibung aufgefordert werden. 
 
Anfragen von Behörden und Versicherungen können korrekt beantwortet werden. 
 
Nur eine vollständige Veräußerungsanzeige führt zur Beendigung der Steuerpflicht des eingetra-
genen Halters. 
 
Die Veräußerungsanzeige ist bei den zutreffenden Feldern  anzukreuzen, leere Felder sind voll-
ständig und leserlich (Druckbuchstaben) auszufüllen. 
 
Die Veräußerungsanzeige ist vom Veräußerer und vom Erwerber eigenhändig zu unterschreiben. 
 
Der Veräußerer hat sich von der Richtigkeit der Angaben des Erwerbers zu überzeugen (Ausweis-
kontrolle ist zu empfehlen). 
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 Veräußerungsanzeige 

 
 

Absender: 
 

Name/Vorname/Firma 

Straße/Haus-Nr. 

PLZ/Ort 

 
 
 
 
Landratsamt Fürstenfeldbruck 
- Zulassungsbehörde - 
Postfach 1461 
 
82244 Fürstenfeldbruck 

Telefon-Nr. (für Rückfragen) 

Mitteilung über die Veräußerung eines Fahrzeuges 
 
Das Kraftfahrzeug/der Kraftfahrzeuganhänger mit dem amtlichen Kennzeichen 
 

FFB -  
 

 

  
 

Nr. Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief) 

Fabrikat  Fahrzeug-Ident.-Nr. 

 
wurde am _______________________ an 
 
  

 
 

Name/Firma  
 

Straße/Haus-Nr. 

Vorname  
 

PLZ/Ort 

Ausweis-Nr.  Land 
 
veräußert (verkauft, verschenkt, überlassen oder zurückgegeben). 
 

 Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) 
 Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief) 
 gesiegelte/s Kennzeichenschild/er 

 
wurden übergeben, der Empfang wird hiermit bestätigt. 
 
 
 
   
Ort und Datum   
 
 
 

  

Unterschrift des Veräußerers  Unterschrift des Erwerbers 
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